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Kirrung von Schwarzwild

Sehr geehrte Damen und Herren,

das Ministerium weist nochmals ausdrücklich darauf hin, dass die Kirrung von Schwarzwild unter an­
derem nur zulässig ist, wenn keine Fütterungs- oder Kirreinrichtungen verwendet werden und das 
Kirrmittel in den Boden eingebracht oder mit bodenständigem Material so abgedeckt wird, dass die 
Aufnahme durch anderes Schalenwild ausgeschlossen ist. 

Sinn der Kirrung ist es, Schwarzwild mit geringen Futtermengen anzulocken und möglichst lange zu 
beschäftigen, damit es sicher angesprochen und erlegt werden kann. Gleichzeitig soll ausgeschlos­
sen werden, dass anderes Schalenwild das Kirrmittel aufnimmt. 

Dies wird regelmäßig erreicht, indem das Kirrmittel in den Boden eingebracht wird. Da dies aus stan­
dörtlichen Gründen (felsiger, steiniger Boden) nicht immer möglich ist, wird die als Alternative dass 
Abdecken mit bodenständigem Material zugelassen. Bodenständiges Material sind Natursteine {keine 
Gehwegplatten) oder z.B. Baumscheiben. 

Um Missbräuchen vorzubeugen, ist die Verwendung von Fütterungs- oder Kirreinrichtungen unzuläs­
sig. Das heißt, dass alle Formen von Behältnissen wie Magazinfritterungen, Futtertröge, Futterdosen 
und -zylinder a. ä. unzulässig sind. Das gilt auch für unten und oben offene sog. Lochblechzylinder, 
die mit Steinen abgedeckt sind. 

Es wird besonders darauf hingewiesen, dass wiederholte oder gröbliche Verstöße gegen die 
Vorschriften über die Fütterung und Kirrung dazu führen, dass die Personen in der Regel nicht 
die erforderliche Zuverlässigkeit besitzen, das heißt, dass der Jagdschein einzuziehen ist!

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
gez. Buchenauer
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